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eite Stufe 
^f Gesundung 
qsr Finanzen 
Nsrw 8Un(je Jerabschiedung des Entwurfs für den 
bisl987      ha,t ,84' dem FinanzP,an von 1983 
96n^6h ond welteren damit zusammenhän- 
te Sw Gesetzesentwürfen soll jetzt die zwei- 
^s 5 e der Entscheidungen zur Gesundung 
^^endeshausnalts' zur Stabilisierung der 
^r^^^'cherung und zur Verbesserung 
*UcH fü °^aft,icnen Rahmenbedingungen, 
^fkt    die Trendwende auf dem Arbeits- 
Sr, 'J^irklicht werden, erklärte Bundes- 
flre$wnister Gerhard Stoltenberg vor der 

CnBonn- den f0| *elfr'stige Finanzplanung zeigt, daß auch in 
AlJs9ab Janren bis 1987 dieser Kurs strenger 
%n Pj|?

ndis2iplin zur Konsolidierung der öffentli- 
'"^n de

an2en sowie zur Orientierung der Finanzpoli- 
tisch Vorrangigen wirtschafts- und arbeitsmarkt- 
^ß. Q6n Aufgaben konsequent fortgesetzt werden 
Schl(j 'e Bundesregierung erwartet, daß ihre Be- 
a'e Beteidle private Investitionsbereitschaft stärken, 
[Sen 9un9 der Arbeitnehmer am Produktiwer- 

eine
e,?/Veitern und wesentliche Voraussetzungen 

fSss\, an9fr'stige Festigung der sozialen Siche- 
ysteme schaffen. 
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(Fortsetzung von Seite 1) 

Damit wurden mehrere besonders wichti- 
ge Vorhaben der Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers vom 4. Mai 1983 frist- 
gerecht vom Kabinett verabschiedet. Die 
Bundesregierung erwartet aufgrund ge- 
troffener Absprachen, daß die gesetzge- 
benden Körperschaften ihre Beratungen 
Anfang September beginnen und vor Jah- 
resende abschließen werden. 

Im einzelnen hat das Bundeskabinett auf 
seiner Sitzung am 29. Juni beschlossen, 
Bundestag und Bundesrat zuzuleiten: 

• den Entwurf des Bundeshaushalts 
1984 

• den Finanzplan 1983 bis 1987 

• den Entwurf des Haushaltsbegleitge- 
setzes 1984, der auch die Maßnahmen 
zur Stabilisierung der Rentenfinanzen 
enthält 

• den Entwurf des Steuerentlastungsge- 
setzes 1984 

• den Entwurf einer Novellierung des 
Stahlinvestitionszulagengesetzes 

• den Entwurf eines Gesetzes zur Förde- 
rung der Vermögensbildung der Ar- 
beitnehmer durch Kapitalbeteiligun- 
gen. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Förde- 
rung der Rückkehrbereitschaft von Aus- 
ländern ist bereits am 22. Juni 1983 be- 
schlossen worden. 

Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte 
Die Konsolidierung der Haushalte der öf- 
fentlichen Gebietskörperschaften soll 
nicht durch Steuererhöhungen erreicht 
werden, sondern durch eine nachhaltige 
Dämpfung der Ausgaben vor allem im 
konsumtiven Bereich. 

Das Wachstum der Bundesausgaben wird 
auf rd. 2 v. H. im Jahre 1984 und rd. 3 v. H. 

in 

ll 
. den Folgejahren begrenzt durc 

zungen von jährlich rd. 6'A Mrd'  ^ 
laufenden Maßnahmen und Pr°9[_j t 
sowie  äußerste  Zurückhaltung D   ( 
Übernahme  neuer  Verpflichtung6j ,v 

Nettokreditaufnahme soll dadurch    ^ 
37 Mrd. DM im Jahre 1984 begr^ «• 
bis 1987 schrittweise unter 25 Wr 

gesenkt werden. ^ 
Die Kürzungen betreffen folgend 
ehe: 

Bundesanstalt für 
Arbeit/Arbeitslosenhilfe     $ 
Senkung   der   Lohnersatzleistun9en 

Leistungsempfänger ohne Kinder.     ^ 
Umstellung    des    Unterhaltsge|de5

|iti5cf 
Kannleistungen bei arbeitsmarktp 
zweckmäßigen Bildungsmaßnahrnen .^ 

Maßnahmen im Bereich der beru ^ 
Rehabilitation und Beschränkung^  z^ 
Einarbeitungszuschuß und den H'» 
Förderung der Arbeitsaufnahme.       J. 

Übernahme der Kosten des Schiec  ^ 
tergeldes durch den Arbeitgeber 
jeweils ersten Tag in jedem Monat. 

Außerdem verbessern sich die &nt)itf/r 
der Bundesanstalt durch stärkere    ^ 
Ziehung  von  Einmalzahlungen  un 
Krankengeldes in die Beitragspf'ich 

Schwerbehinderte ,,<, 
Einschränkung des begünstigten ^ 
nenkreises auf die in der Bewegu•^ 
sächlich Behinderten; insbesondere ^ 
Wandlung der unentgeltlichen ®e,sf 
rung durch Zahlung eines Eigenan1 

eine verbilligte Beförderung. y 
Einschränkung der Möglichkeit zur PJj, 
lativen  Inanspruchnahme der Verg

f(/ 
gungen im öffentlichen Personen^ 
und bei der Kfz-Steuer. J 
Daneben soll im Steuerentlastung5^. f 
1984 die bisherige Kfz-Steuerbefre'ü 

eine Ermäßigung umgewandelt werd 
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^ Är,^ Töpfer erqeben sich insoweit kei- 
Gerungen. 

^h?PSChaftliche 

Einbe       erSichemn9 
kenve

2
r
lehurig der knappschaftlichen Kran- 

tieine p°herun9 der Rentner in das allge- 
Versjc   

lnan2ierungssystem der Kranken- 
^n u 6r,run9 der Rentner sowie die übri- lv"aßri£ ehe 

•^ntenv 

anrnen im Bereich der gesetzli- 
ersicherüYig. 

Kü^u
terschaftsurlaubsgeld 

^°nate der l-eistungsdauer von 4 auf 3 
DM, WQiJnd des Tagegeldes von 25 auf 20 
sturtge Jedoch die verminderten Lei- 
dehnt,? ab 1987 auf alle Mütter ausge- 

Werd 

erab$ 

en. 

Schaft 

'^cltyjrt   Un9 des Bundeszuschusses zur 
*Uf 7c Schaftlichen  Altershilfe  von   79,5 

v. H. 

Vhtllcher Dienst 

^ssür'!
bun9 der Lohn- und Gehaltsan- 

Ab 
>%. 

höheren
Un9   der   Eingangsbesoldung   im 

W„  Und gehobenen Dienst. 
Schla Hegelung über Anpassungs- 

dßr Ann 6 SOwie Weiterzahlung bestehen- 
te|n     

Passungszuschläge von zwei Drit- 

% si^dere bei  Ländern und Gemein- 
ne der H      rsona|kostensteigerungen ei- 
Ssha|t

auptursachen für die ungünstige 
tj9er Te|

Sentwicklung, so daß ein gewich- 
?olidieru ZUr an9estrebten Haushaltst- 

age n9  dürch  eine  Begrenzun9  der 
96n Wird"1 öffentlichen  Dienst beigetra- 
^ berP ', Aucn  unter  Berücksichtigung 
K n kan      igten Belange der Bedienste- 
^itSpi n h|erbei die Sicherheit des Ar- 

DaheS nicht  unberücksichtigt  blei- 
aerBes i    erscheint ejne Verschiebung 

" 0,dungs- und Tarif runde von 1984 

nach 1985 geeigneter als tiefgreifende 
Eingriffe in die Besoldungsstruktur. 

Investitionshilfeabgabe 
Die Abgabe wird nicht nur 1983 und 1984, 
sondern auch 1985 erhoben und unver- 
zinst erst in den Jahren 1990 bis 1993 zu- 
rückgezahlt. Das Mehraufkommen wird für 
den Wohnungsbau verwendet. 

Haushaltsverfahren 
Zur Verwirklichung des Einsparungsvolu- 
mens von 6,5 Mrd. DM für den Bundes- 
haushalt 1984 war es notwendig, bei der 
Aufstellung des Haushalts weitere Kür- 
zungen in einer Größenordnung von 1,4 
Mrd. DM durchzuführen. 
Vor allem durch die Einschränkungen im 
öffentlichen Dienst ergeben sich nicht nur 
beim Bund Entlastungen. Die Haushalte 
von Bund einschließlich Bahn und Post, 
Ländern und Gemeinden werden insge- 
samt um bis zu 11,6 Mrd. DM im Jahre 
1984 und um über 50 Mrd. DM im Zeit- 
raum 1984 bis 1987 entlastet. 
Soweit die Maßnahmen einer gesetzlichen 
Regelung bis Ende 1983 bedürfen, sind 
sie Gegenstand der beschlossenen Ge- 
setzentwürfe. 

Stärkung der 
wirtschaftlichen 
Auftriebskräfte 
Zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und zur Stärkung 
der Investitions- und Innovationskraft der 
Wirtschaft wird auch die zweite Hälfte des 
Aufkommens der zum 1. Juli 1983 erhöh- 
ten Umsatzsteuer eingesetzt. Hervorzuhe- 
ben sind insbesondere folgende Maßnah- 
men: 
— Verminderung   der   vermögensteuerli- 

chen Belastung der Wirtschaft 
- Sonderabschreibungen für kleine und 
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mittlere Unternehmen und für For- 
schungs- und Entwicklungs-Investitio- 
nen 

— Verbesserung des Verlustrücktrags. 
Diese Maßnahmen sind neben Rege- 
lungen zur Einschränkung von steuerli- 
chen Vorteilen, insbesondere bei Bauher- 
renmodellen im Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft und zur Einschränkung von 
steuerlichen Vorteilen (Steuerentla- 
stungsgesetz 1984) geregelt. 

Stabilisierung 
der Finanzentwicklung 
in der 
Rentenversicherung 
Die Finanzentwicklung in der Rentenversi- 
cherung wird in Ergänzung der Maßnah- 
men des Haushaltsbegleitgesetzes 1983 
ohne erneute Verschiebung der Renten- 
anpassungstermine stabilisiert. Die Maß- 
nahmen sind so angelegt, daß sie sich in 
eine Gesamtkonzeption zur nachhaltigen 
Verbesserung der Struktur der gesetzli- 
chen Rentenversicherung einfügen, die 
das Ziel hat, die Rentenversicherung an 
die veränderten ökonomischen Rahmen- 
bedingungen und an die langfristig zu er- 
wartenden Veränderungen des zahlenmä- 
ßigen Verhältnisses von Beitragszahlern 
und Rentnern anzupassen. Vorgesehen 
sind insbesondere folgende Maßnahmen: 
— Anpassung der Renten an die Entwick- 

lung der Arbeitsentgelte des Vorjahres 
(Aktualisierung) 

— volle Einbeziehung des Krankengeldes 
in die Beitragspflicht 

— Zuerkennung von Renten wegen ver- 
minderter Erwerbsfähigkeit nur bei vor- 
heriger Versicherungspflichtiger Er- 
werbstätigkeit 

— Ersetzung der bisherigen kindbezoge- 

nen Leistungen der Rentenver ^ 
rung und der Unfallversicherung ^. 
das gesetzliche  Kindergeld bei 

rent6n HW^' — Herabsetzung der Witwen- una »   ^ 
rentenabfindung bei Wiederheir 
5 auf 2 Jahresrentenbeträge „. 

— Stärkere Einbeziehung von Ein^ 
lungen in die Beitragspflicht 5. 

— Zuordnung  der Tbc-Heilbehan^ 
maßnahmen zur Krankenversiche     . 

— Anpassung der Finanzierung g. 
knappschaftlichen Kranken^. 
rung der Rentner an die Finanz1^, 
der Krankenversicherung der Pen    .. 

Für 1984 ergibt sich durch Minder*^ 
* und ben und Mehreinnahmen eine Ent , 

der Rentenversicherung der Arbeit ^ 
der Angestellten um rd. 5'A Mrd. D^jr 
1987 werden die Rentenfinanzen a ^ 
Basis der aus heutiger Sicht realis*' ^. 
Wirtschaftsdaten um rd. 30 Mrd. DM 

bessert. 

Maßnahmen im 
Steuerbereich eP 
Die Bundesregierung will die steuer |[V 

Rahmenbedingungen so gestalten, ° ^ 
vestitionen und Innovationen ge*° ^v 
die Leistungsbereitschaft erhöht, d' ^ 
passung an den technischen F0!?^ 
erleichtert und die Wettbewerbs^"1 ^r 
der Wirtschaft gestärkt werden. Ein ^ 
Schritt in diese Richtung ist berei n 

dem Haushaltsbegleitgesetz 1983 j|agS' 
worden, durch das vor allem die er e. 
unabhängigen Bestandteile der GeW ^ 
Steuer erheblich begrenzt worden s 
Der zweite Schritt soll mit einem Ste^r- 
entlastungsgesetz 1984 und einen1 p; 
mögensbeteiligungsgesetz getan We tZ- 
die Bundesregierung hat beide G $. 
entwürfe am 29. Juni 1983 bescMci    jg 

Damit wird die Zusage eingelöst daß 
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J^^gea   h'nnahmen  VOn   rd-  4   Mrd"   DM 

y^Us e?? ®n werden sollen, die sich 
>at2stp 

en, daß die Anhebung der 
,ahr 1984 Uersät2e zum  1. Juli  1983 im 

9e$eh erStmals vo11 wirksam wird. 
3,6 M n 'St folgende Verwendung: 

SchaftDM fÜr die  Entlastun9  der 

^no«,,       durch    das    Steuerentla- 
^6r^set2l984 

be$seru   lbende Betrag für eine Ver- 
Arbeitn 

n9 der Vermögensbildung der 
bete'liau durch das Vermögens- 
nach gj n9s9esetz, wobei die Kosten 
0rdnUn 

er Anlaufphase eine Größen- 
Werderf V°n 500 Mi0- DM erreichen 

^rlirk?1      sollen      unangemessene 
°rtetle weiter eingeschränkt 

der 
6ri 'st e.

euerlichen Entlastungsmaßnah- 
diQ 
der Unta9SUnabhän9igen Bestandteile 
^%k>e[nenmensbesteuerung weiter 

Ni6 führen 
N ^^P'talbildung der Unterneh- 

s' Un
U

rt
nterstutzen und ihre Investi- 

^ sovvi6    
d 'nnovationskraft zu stärken 

K6it der
erriationale   Wettbewerbsfähig- 

U bess6rn 
aeutschen Wirtschaft zu ver- 

^ 

k hdes bllfn die 'Pressen des Mittel- 

st   VQrder S berücksichti9t- 
dfR.

nahrne
r
n
9rUnd   der   vorgeschlagenen 

%   tlastunSteht eine ins Gewicht fallen" 
^96nsteue der Wirtschaft von der Ver' 
bja9steu  

r- G|eichzeitig sollen bei den 

V^ÖQiiJLVOr allem die Abschrei- 
bt? Verbess und der Verlustrück- 
%? VerSDri6h Werden- Die Bundesregie- 
H n9für SiCh hiervon eine Unter" 
C^ntwi^?6 dauerhaft günstige Wirt- 
Otsteiin'    ün9- Sie erwartet, daß die 

*n ana   V°n RisikokaP'ta| fur Unter" 
aeregt wird, die Investitionsbe- 

reitschaft der Wirtschaft gefördert wird 
und positive Impulse für einen weiteren 
Aufschwung sowie für die Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen spürbar 
werden. 
Nach den vorgesehenen gesetzlichen Re- 
gelungen sollen die erweiterten Abschrei- 
bungsmöglichkeiten bereits für Wirt- 
schaftsgüter gelten, die nach dem 18. Mai 
1983 angeschafft oder hergestellt werden. 
Es besteht daher kein Anlaß, etwaige Inve- 
stitionen bis zur Verabschiedung des Ge- 
setzes hinauszuschieben. 

I. Entlastungen bei 
der Vermögensteuer 
Das Vermögensteueraufkommen (zur Zeit 
etwa 5 Mrd. DM) wird seit langem zum 
überwiegenden Teil von der Wirtschaft ge- 
tragen. Die nunmehr vorgesehenen Maß- 
nahmen sollen zu einer Entlastung der 
Wirtschaft von rd. 1,6 Mrd. DM führen. 

1. Entlastung des 
inländischen 
Betriebsvermögens 
Den Schwerpunkt bildet die unmittelbare 
vermögensteuerliche Entlastung von in- 
ländischem Betriebsvermögen, und zwar 
in Höhe von rd. 1,2 Mrd. DM. 
Bei jeder Person — natürliche Person 
oder Körperschaft — soll Betriebsvermö- 
gen _ das ist der Nettowert nach Abzug 
der Betriebsschulden — bis zu einem 
Wert von 125000 DM vermögensteuerfrei 
bleiben. Dieser Freibetrag kommt zu dem 
persönlichen Freibetrag von 70000 DM für 
jede natürliche Person hinzu. Die Maßnah- 
me zielt besonders auf die mittelständi- 
schen Wirtschaftsunternehmen. 
Betriebsvermögen, das den Freibetrag 
übersteigt, soll bei der Vermögensteuer 
nur mit 75% seines Werts angesetzt wer- 
den, um Risikokapital gezielt zu entlasten. 
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Freibetrag und niedrigerer Ansatz gelten 
nur für inländisches Betriebsvermögen — 
unabhängig davon, ob der Eigentümer In- 
länder oder Ausländer ist. 

Seeschiffsvermögen, das im internationa- 
len Verkehr eingesetzt ist, soll — soweit 
es den Freibetrag übersteigt — nur mit 
50% angesetzt werden. Damit wird eine 
Parallele zur Behandlung von Auslands- 
vermögen, aber auch zu Vergünstigungen 
bei anderen Steuerarten geschaffen. 

2. Senkung des 
Vermögensteuersatzes für 
Körperschaften 
Körperschaften unterliegen mit ihrem Be- 
triebsvermögen der Vermögensteuer. Die 
Anteilseigner haben für ihre Anteilsrechte 
an diese Körperschaften ebenfalls Vermö- 
gensteuer zu zahlen, wenn die persönli- 
chen Freibeträge überschritten sind. Um 
die daraus folgende Gesamtbelastung zu 
verringern, soll der Vermögensteuersatz 
für Körperschaften von 0,7% auf 0,6% ge- 
senkt werden. Die Maßnahme führt zu 
Steuermindereinnahmen von 300 Mio. DM. 

3. Abbau der 
Mehrfachbelastung bei 
verbundenen Unternehmen 
Bei verbundenen Unternehmen kann es 
zu einer steuerlichen Mehrfachbelastung 
kommen, zum Beispiel mit Vermögensteu- 
er bei einer inländischen Tochtergesell- 
schaft, bei der inländischen Muttergesell- 
schaft und bei den Anteilseignern. Des- 
halb wird schon bisher die Beteiligung der 
Mutter- an der Tochtergesellschaft bei der 
Vermögensteuer nicht berücksichtigt, 
wenn sie mindestens 25% beträgt. Diese 
sogenannte Schachtelgrenze wirkt kon- 
zentrationsfördernd und damit letztlich 
mittelstandsfeindlich. Sie soll deshalb auf 
10% gesenkt werden. 

Gleiches soll für die Gewerbesteuer nach 
dem Ertrag und dem Kapital gelten, so 

daß bei der Muttergesellschaft so  ^ 
Ausschüttungen der Tochterge5" ^ 
als auch die Anteilsrechte selbst.    ^ 
einer Mindestbeteiligung von 
rücksichtigt bleiben. ^jß 

Die Schachtelgrenze soll 9lei^r%/ 
gesenkt werden für die Fälle o ^ 
gung an ausländischen Körpe ^ fi 
Die Maßnahme hat Bedeutung ^ 
bei der Vermögensteuer und ^ 
Steuer, sondern auch bei deLts^ 
schaftsteuer. Sie erleichtert es o^ ^ 
Unternehmen, im Ausland Fuß z ^ 
und lehnt sich an Regelungen ' 
chen anderen Staaten an. 

4. Wiedereinführung def'  „, 
Möglichkeit einer Verm<>9 
Steuerpauschalierung       liC 

Es soll die - 1974 beseitigte "  ^ 
keit wieder eingeführt werden, ° 
gensteuer für bestimmte Teile gi 
— des ausländischen Vermögen 

beschränkt Steuerpflichtigen    ^ c; 

— des inländischen Vermögens 
schränkt Steuerpflichtigen        ^ 

zu pauschalieren, und zwar bis ^' 
Damit wird eine flexible Handna ^ 
den Fällen, in denen eine Entlas ^ 
volkswirtschaftlichen Gründen ip 
ßig ist, ermöglicht und die Para ^ 
Ertragsteuerrecht wiederherges 

II. Entlastungen b& 
den Ertragsteuern 
5. Sonderabschreibungf1 

lichkeit für kleine und m' 
Betriebe h/ 
Die für die deutsche Wirtschan f 
wichtige Investitions- und 'n"0^^ jj 
mittlerer und kleinerer Unterneri « 
durch Einführung einer allgemein^ <)< 
derabschreibung  in  Höhe von 
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A 

neuer uffun9s- oder Herstellungskosten 
Werde 

e^e9licher Anlagegüter gefördert 
stigt § • ei sol,en al,e Betriebe begün- 
ais i20

e^' deren Einheitswert nicht mehr 
nicht m ^ und deren Gewerbekapital 
st6lJerJ

1ehr als 500000 DM beträgt. Die 
rd. i ^Q Entlastungswirkung wird mit 

rd- DM jährlich veranschlagt. 

Iich|f
0,?derabschreibungsmög- 

^twirl!Ür Forsohungs- und 
We      

K,ungsinvestitionen 
V°n Inn herausragenden Bedeutung 
turig .OVationen für die Aufrechterhal- 
^6ttbewS Leistungsstandards und der 

Schaft p ?rbsfähigkeit der deutschen Wirt- aftsoiiw       y UBUl9W,BM "Ul 
und g-.    a,e Förderung von Forschungs- 
r^Un W'cklun9sinvestitionen durc^ 
'ensiv/ic? Von Sonderabschreibung 
L le1 \A/PrH^„ Irr, 
schafts 

ner> sollen bei beweglichen Wirt- 
2lJ 40o/9Utern Sonderabschreibungen bis 
'Un9sko d6r Anschaffungs- oder Herstel- 
^s$Ck|- * n 2ugelassen werden, wenn sie 
Wick|iJ ' HiCh der Forschung oder Ent- 
Schaftsn- nen- Bei unbeweglichen Wirt- 
en bis 

sollen Sonderabschreibun- 
S'e 2u mU 15°/o ermö9,icnt werden, wenn 
^Wirui   hr als % der Forschung oder u^ ?dienen- d|scr,er °es°nderen Belangen mittelstän- 
soilen s 

nternehmen gerecht zu werden, 
d*n bis°nderabschreibun9en bei Gebau- 
tsten 2u 10% der Anschaffungs- oder 
^nn cJie

npSkosten   zugelassen   werden, 
schUn     Gebäude zu mehr als 'A der For- 

0der Entwicklung dienen. 

• Vftrl- 
S°nde     9erun9der 

keit fo^bscnreibungsmöglich- 
$eefjs Handels- oder 
^UfHau here'schiffe sowie 

^Son 2euge 

^eisderabschreibun9smö9lichkeit für 
Ur|d   Seefischereischiffe   sowie 

Luftfahrzeuge nach § 82f der Einkommen- 
steuer-Durchführungsverordnung hat sich 
als wirksame Finanzierungshilfe bewährt. 
Die entsprechende Verordnungsermächti- 
gung, die bisher bis zum 31. Dezember 
1983 befristet ist, soll daher bis zum 31. 
Dezember 1989 verlängert werden. 

8. Fortführung der Steuer- 
vergünstigung nach § 82 a 
EStDV bei Aufwendungen für 
moderne Technologien 
Die besondere Abschreibungsvergünsti- 
gung des § 82 a der Einkommensteuer- 
Durchführungsverordnung für Modernisie- 
rungs-, Wärmeschutz-, Lärmschutz- und 
Energiesparmaßnahmen läuft Mitte dieses 
Jahres aus. Im Hinblick auf den hohen 
Stellenwert, der nach Auffassung der Bun- 
desregierung auch in Zukunft der Energie- 
einsparung beizumessen ist, hält es die 
Bundesregierung für erforderlich, die bis- 
herige Abschreibungsvergünstigung für 
die noch nicht wirtschaftlichen Energie- 
sparmaßnahmen beizubehalten. Die Rege- 
lung soll daher für den Einbau von Wär- 
mepumpenanlagen, Solaranlagen, Anla- 
gen zur Wärmerückgewinnung, Maßnah- 
men für die nachträgliche Anbindung ei- 
nes Gebäudes an bestimmte Fernwärme- 
netze und bestimmte Windkraftanlagen 
bis zum 31. Dezember 1987 fortgeführt 
werden. 

9. Verbesserung des 
Verlustrücktrags 
Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß sich der sog. Verlustrücktrag, der ei- 
ne Verrechnung von Verlusten mit den 
Gewinnen der beiden Vorjahre ermöglicht, 
bewährt hat. Der Verlustrücktrag führt 
stets zu einer alsbaldigen Steuererstat- 
tung und damit zu einer zeitnahen Verbes- 
serung der Eigenkapitalausstattung und 
Liquidität eines Unternehmens in einem 
Zeitpunkt, in dem dies dringend erforder- 
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lieh ist. Die bisherige Begrenzung des 
Verlustrücktrages auf 5 Mio. DM läßt je- 
doch häufig einen vollständigen Ausgleich 
von z.B. Anlaufverlusten bei innovativen 
Produktionsumstellungen und in beson- 
ders kritischen Situationen eines Unter- 
nehmens nicht zu. 
Daher soll nunmehr der Höchstbetrag 
beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. DM er- 
weitert werden. Diese Maßnahme, die be- 
reits für Verluste des Jahres 1983 gelten 
soll, wird insbesondere den mittelständi- 
schen Industrieunternehmen zugute kom- 
men, deren Investitions- und Innovations- 
kraft damit wesentlich gestärkt wird. 

10. Anhebung des erhöhten 
Freibetrags bei 
Betriebsveräußerung und 
Betriebsaufgabe 
Betriebsveräußerungen und Betriebsauf- 
gaben werden bereits nach geltendem 
Recht steuerlich insbesondere durch Frei- 
beträge und tarifliche Ermäßigungen be- 
günstigt. Gleichwohl können sich nach 
Auffassung der Bundesregierung insbe- 
sondere ältere Inhaber kleiner und mittle- 
rer Unternehmen häufig nicht zur Be- 
triebsveräußerung entschließen, weil ih- 
nen von dem Veräußerungserlös unter Be- 
rücksichtigung der Steuerbelastung nicht 
in ausreichendem Maße Mittel für ihre Al- 
tersversorgung verbleiben. Deshalb soll 
nunmehr der für Betriebsveräußerungen 
und Betriebsaufgaben wegen Alters oder 
Berufsunfähigkeit geltende Freibetrag von 
60000 DM auf 120000 DM angehoben 
werden. 

Die Bundesregierung knüpft daran die Er- 
wartung, daß jungen Unternehmern da- 
durch Gelegenheit gegeben wird, Be- 
triebe zu übernehmen und auszubauen, 
wozu der bisherige Betriebsinhaber aus 
Alters- oder Gesundheitsgründen nicht in 
der Lage wäre. 

11. Voller Abzug von 
Emissionskosten K0. 
Nach dem geltenden Recht dürfen d'^,. 
sten der Ausgabe von Gesellschaft^ ^ 
len nur insoweit als Betriebsausgabe   f. 
gezogen werden, als sie das Ausgab' 
geld übersteigen. Diese Regelung ^ ^ 
zwischen als  unbefriedigend anges ^ 
werden, nachdem die Abziehbarke1 

Gesellschaftsteuer   für    Kapitalzufu^ 
gen, die als Einlagen geleistet we ,$l 

vom Bundesfinanzhof bejaht worde ^ 
Durch Gesetzesänderung soll daher

vöii 
Abzug von Kosten bei der Ausgabe 
Gesellschaftsanteilen  ebenfalls  une' 
schränkt zugelassen werden. 

12. Beseitigung körper- 
schaftsteuerlicher Nachteil 
Seit   der   Körperschaftsteuerreform ^ 
1977  können  Vorabausschüttunge^' 
dem Bilanzgewinn und verdeckte Ge   fl. 
ausschüttungen  zu   einer  Körpers0 

Steuerbelastung und einem entspreC^s. 
den Liquiditätsentzug im Ausschütte ^ 
jähr von 112,25% der Ausschüttung    e 

ren. Die Bundesregierung hält der* ^ 
Belastungswirkungen nicht allgemel  jnj 
vertretbar. Sie sollen daher durch   ^ 
rückwirkende Änderung der §§ 28 un 
des   Körperschaftsteuergesetzes a 

räumt werden. 

13. Vereinfachung der „ 
Gliederung des verwendbar 
Eigenkapitals bei 
Körperschaften *. 
Zur Durchführung des körpersc » 
steuerlichen Anrechnungsverfahrens t, 
das Eigenkapital bei Körperschaften, 
sprechend seiner jeweiligen k° L- 
schaftsteuerlichen  Tarifbelastung aU,gj- 
teilt werden. Zur Vereinfachung dies*. 
genkapitalgliederung werden EigenK3^. 
teile, die durch ermäßigt besteuerte 
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H 
2er|eot er\tstanden  sind,  rechnerisch  so 
hü.. ai>   daß          .    .    _  

«ich 
daß nur   drei   Eigenkapitalteile, 

*S mit °%, 36% und 56% Steuerbela- 
9eltend gewiesen werden. Nach dem 

K°ch nicht -Cht kommt die Aufteilung je- 
steUert ln Betracht- soweit ermäßigt 

% ein Ei9enkapital auf der Anwen- 
*6$ ber ^ 9esetzlichen Sondersteuersat- 

Eir- "Nahmen zur 

M 'Wichen Vorteilen 
n9en 

S
d
nUt2un9 steuerrechtlicher Rege- 

ä"Schaft1-Ch so9- Verlustzuweisungsge- 
noch.en Und Bauherrenmodelle führt 
St6u

Verdienenden Steuerpflichtigen 
QriJndSat

erersParnissen, die mit dem 
?tUn9sfäk2 der Besteuerung nach der Lei- 

&   diese'9keit nicnt zu vereinbaren sind- Hahrw m.Grunde sind die steuerlichen 
Sürigsge 

efln9ungen    für    Verlustzuwei- 
%sch ^lscr>aften   und    Bauherrenge- 

' insh       bereits in der Vergangen- 
es       esondere  durch   gesetzgeberi- 
n  r*nkt 1   ahmen,     erheblich     einge- 

ben e   
rden- Vor allem folgende Maß- 

^ Scheinen erwähnenswert: 
eit 1971 

eher Ti SOllen Verluste aus gewerbli- 
deren p.r2ucnt oder Tierhaltung die an- 

V 1980 • ünfte nicht mindern. 
terner,St be' beschränkt haftenden Un- 
llJsten ern die Verrechnung von Ver- 
d6r      grundsätzlich  auf  den   Betrag 
W°rden teten Einla9e beschränkt 
^aß ' ~*le Einschränkung gilt sinnge- 
te aus v fÜr den Bereich der Einkünf- 
* B- fü mietung und Verpachtung, 
fOncjs      Beteiligungen an Immobilien- 

'st die        2" HaLJshaltsstrukturgesetz 
^ebaud de9ressive  Abschreibung  für 

ae' die nach dem 31. Dezember 

1982 im Ausland errichtet werden, aus- 
geschlossen worden. 

— Ab 1982 werden gewerbliche Aus- 
landsverluste aus Staaten mit Doppel- 
besteuerungsabkommen nur noch 
dann bei der deutschen Besteuerung 
berücksichtigt, wenn sie aus bestimm- 
ten aktiven Tätigkeiten stammen, die 
im Interesse der deutschen Volkswirt- 
schaft liegen. 

— Ab 1983 können ausländische Verluste 
aus gewerblichen Betriebstätten, die 
nicht bereits aufgrund eines Doppelbe- 
steuerungsabkommens unberücksich- 
tigt bleiben, nur noch dann mit positi- 
ven inländischen und ausländischen 
Einkünften verrechnet werden, wenn 
sie aus bestimmten aktiven gewerbli- 
chen Auslandstätigkeiten deutscher 
Unternehmer stammen, die im Interes- 
se der deutschen Volkswirtschaft lie- 
gen. Andere ausländische Verluste 
können im allgemeinen nur noch mit 
ausländischen Einkünften der jeweils 
selben Art aus demselben Staat ver- 
rechnet werden. 

— Die nach § 9 des Umsatzsteuergeset- 
zes bestehende Möglichkeit, auf die 
Steuerbefreiung für Umsätze aus der 
Vermietung oder Verpachtung von 
Wohngrundstücken zu verzichten, 
wenn die Umsätze an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen 
ausgeführt werden, ist bei Wohnge- 
bäuden ausgeschlossen worden, die 
nach dem 31. Dezember 1984 fertigge- 
stellt werden. 

Trotz dieser gesetzlichen Einschränkun- 
gen sieht die Bundesregierung weiteren 
legislativen Handlungsbedarf. Sie schlägt 
daher folgende Rechtsänderungen vor, 
durch die die Erlangung steuerlicher Vor- 
teile aus der Beteiligung an Verlustzuwei- 
sungsgesellschaften oder Bauherrenge- 
meinschaften weiter eingeschränkt wer- 
den soll. 
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Gesamtübersicht 
Haushaltsentwurf 1984 / Finanzplan 1983 bis 1987 — in Mrd. DM 

Soll Entwurf F 'inanzp 

1983 1984 1985 1986 

Ausgaben 
Steigerung in v. H. 
gegenüber Vorjahr 

253,21 

3,5 

257,75 

1,8 

265,0 

2,8 

273,0 

3,0 
Einnahmen 
Steuereinnahmen 
Verwaltungseinnahmen 
Münzeinnahmen 
Nettokreditaufnahme 

187,97 
23,93 

0,40 
40,91 

200,78 
19,36 
0,27 

37,34 

213,9 
17,8 
0,4 

32,9 

228,4 
16,6 

0,4 
27,6 

14. Klarstellung, daß Steuer- 
ersparnis kein Gewinn ist 
Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß die Absicht, durch Verluste das Ein- 
kommen zu mindern und dadurch die Ein- 
kommensteuerbelastung der übrigen Ein- 
kommensteile zu mindern, nicht als Ge- 
winnerzielungsabsicht gewertet werden 
sollte. In § 15 des Einkommensteuerge- 
setzes soll daher klargestellt werden, daß 
die Minderung der Einkommensteuer kein 
Gewinn ist. Die Gesellschafter einer Ver- 
lustzuweisungsgesellschaft können hier- 
nach nur dann als Mitunternehmer eines 
Gewerbebetriebs angesehen werden, 
wenn sie im Rahmen ihrer Beteiligung ei- 
ne Mehrung des ihnen zuzurechnenden 
Betriebsvermögens erstreben. 

15. Kein sofortiger Abzug der 
Geldbeschaffungskosten 
Um die weitreichende Möglichkeit der Fi- 
nanzierung einer Beteiligung an einer Bau- 
herrengemeinschaft aus einer alsbaldigen 
Steuerersparnis einzuschränken, sollen 
künftig das Darlehensabgeld und andere 
Geldbeschaffungskosten nicht mehr in 
vollem Umfang im Jahr ihrer Leistung, 
sondern nur noch auf mehrere Jahre ver- 
teilt zum steuerlichen Abzug zugelassen 
werden. Der Verteilungszeitraum soll sich 

2,9 

ri# 
nach der Laufzeit des Darlehens 
aus Gründen der Prakttkabilität a|le 

5 Jahre nicht übersteigen. 
Eige S 

f Eine Ausnahmeregelung ist für 
mer selbstgenutzter Häuser und ^ 
tumswohnungen vorgesehen. uieS   \jf 
die vollen Geldbeschaffungskoste ^ 
den Restbetrag der zu verteilende^^ 
beschaffungskosten in dem Kaien ^^5 
geltend machen können, in dem e ^ 
der Nutzungswert ihrer Wohnung .r 

schalisiert nach § 21a des E'nk° 
Steuergesetzes ermittelt wird. 

16. Einschränkung der ^}K^ 
Steuerbefreiung für Benin0^ 
Im  Zusammenhang  mit  der E'n \>A 
durch die Einschränkung der une,er5' 
chen Beförderung Schwerbehinde^ 
auch die Kfz-Steuerbefreiung fur'^ 
derte eingeschränkt werden. D'e   L^" 

befreiung soll künftig nur noch      ^ 
kriegsbeschädigten  und  ihnen 9'* ,j« 
stellten Personen sowie Schwerts ^ 
ten, die hilflos, blind oder außerge^i 
lieh gehbehindert sind, gewährt *   1 
Behinderte, deren Bewegungsfähig   $ 
heblich beeinträchtigt ist, sollen *A 
der  Steuerbefreiung  eine   Steuere   ^ 
gung  in  Höhe  der  Hälfte der no' 
Kfz-Steuer erhalten. 
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Entwurf Bundeshaushalt 1984 
Einzelplanübersicht — Ausgaben 

EINZELPLAN 

0P ^undespräsidialamt 
£ Bundestag 

05 7Undeskanz!eramt 
to ^swärtiges Amt 
07 'rneres 

08 C
USti2 

09 ^an2en 

5 ^«schart 
11 Amährun9. Landwirtschaft 
1s> Jrt>eit und Soziales 
13 perkehr 

14 \,st'und Fernmeldewesen 
!5 Verteidigung 
19 lu9er,d, Familie, Gesundheit 
20 Q ndesverfassungsgericht 
23 5,Undesrechnungshof 
25 e^rtschaftl. Zusammenarbeit 
27 | aurr<ordnung, Bauwesen 
3Q p nerdeutsche Beziehungen 
31 DC!rscnun9 ur)d Technologie 
3   otldung und Wissenschaft 
3* Bundesschuld 

35 &°r9un9 
36 7-   eidigungslasten 
60^'yile Verteidigung 

^"gemeine Finanzverwaltung 

^ÜAMTSUMME 

SOLL 
1983 

ENTWURF 
1984 

— in Mio. DM — 

15,7 
385,2 

10,2 
443,5 

2315,2 
3559,8 

366,2 
3653,5 
4205,5 
5948,8 

58887,8 
24849,7 

12,2 
46733,9 
17246,4 

12,3 
42,6 

6267,2 
4826,3 

458,3 
6918,8 
4602,8 

30733,3 
10522,8 

1546,9 
796,5 

17843,7 

253205,0 

-ij^ter Berücksichtigung von Personalverstärkungsmitteln 

17,2 
382,8 

10,4 
465,1 

2307,0 
3575,0 

374,2 
3843,2 
4687,2 
6128,5 

60201,7 
21650,9 

9,9 
48027,0 
16595,3 

12,5 
40,4 

6455,1 
5326,5 

595,2 
7126,4 
3924,1 

32704,9 
10340,5 
1637,8 

808,4 
17502,6 

257750,0 

Veränderung 
gegen 
Vorjahr 

— in v. H. — 

9,6 
0,6 
2,0 
4,9 
0,4 
1,41) 
2,2 
6,1') 

+ 11,5 
+ 3,0 
+   2,2 
- 0,8 
-18,9 
+   3,71) 
- 3,8 
+   1,6 
- 5,2 
+ 3,0 
+ 10,4 
+ 29,9 
+ 3,0 
-14,7 
+   6,4 
- 1,7 
+ 5,9 
+   1.5 
- 1,9 

+   1,8 

Stabilisierung und Sicherung 
Jer längerfristigen Finanzierung 
(le«" Rentenversicherung 
M0   Und©sregierung hat in wenigen 
*kt dl   n 'n elnem zweimaligen Kraft- 
Qef K ^enter,versicherung aus der 
ch»  /enzone gebracht und die Wei- 
rtjhi?      Ihre •angfnstige Stabilisie- 
*rh2i?este,lt' erklärte Bundes- 

e,tsrninister Norbert Blüm zum 

Rententeil im Haushaltsbegleitge- 
setz 1984 sowie zu den längerfristi- 
gen Strukturmaßnahmen zur Stabili- 
sierung der Rentenversicherung vor 
der Presse in Bonn. 
1. Die   Verschiebung   der   Rentenanpas- 
sung 1984 findet nicht statt. 
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2. Jede rentenpolitische Maßnahme hat 
einen strukturellen Effekt. Es gibt keine 
Maßnahme, die nur fiskalpolitisch begrün- 
det wäre. Alle Veränderungen sind Bau- 
steine einer Strukturreform. 

3. Unstimmigkeiten im Rentenrecht wer- 
den beseitigt und das Rentenrecht in vie- 
len Teilen in sich schlüssiger gemacht. 
Dies ist Voraussetzung dafür, das Vertrau- 
en  der Bürger in die Verläßlichkeit der 
Rentenpolitik zurückzugewinnen. 
Unsere strukturellen  Maßnahmen  bewir- 
ken, daß die Rentenfinanzen im kommen- 
den Jahr bei lösbaren unterjährigen Liqui- 
ditätsproblemen gesichert sind und sich 
ab 1985 kontinuierlich die Schwankungs- 
reserve wieder aufbaut. Das ist eine wich- 
tige Voraussetzung dafür, daß die Renten- 
versicherung  wieder  unabhängiger  wird 
von ständigen politischen Eingriffen und 
stärker in die Autonomie der Selbstverwal- 
tung zurückgegeben wird. 
Bei   den   noch   anstehenden   weiteren 
Schritten der Strukturreform streben wir 
einen möglichst breiten Konsens mit den 
Parteien,  Sozialverbänden  und Tarifpart- 
nern an. Die bisherigen Gespräche haben 
die  Hoffnung  bestätigt,  daß ein solcher 
Konsens möglich ist. Es dient der Sicher- 
heit von  Rentnern  und  Beitragszahlern, 
die   Rentenversicherung   aus   dem   Par- 
teienstreit herauszubringen. Dazu wurden 
durch die jetzigen  Beschlüsse  Grundla- 
gen geschaffen. 

von den Auswirkungen der seit Jahren« 
haltenden    ungünstigen    Wirtschafts* rf 

Wicklung, der hohen Arbeitslosigkelt  ^ 
dem damit verbundenen hohen Zugang\ 
Renten einerseits und andererseits 
Leistungs-  und   FinanzierungsstrukWj  ' 
die, wenn sie nicht neugestaltet wer°. 
die Probleme künftig weiter verschal 
würden. 

I. Wiederherstellung 
des finanziellen 
Gleichgewichts der 
Rentenversicherung 
und Sicherung der 
Liquidität 
Die finanzielle Situation der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist zur Zeit geprägt 

Die Bundesregierung hat daher beschlo 
sen, im Rahmen eines langfristig orient' ^ 
ten Konzeptes das Leistungs- und F'na 

Zierungssystem der gesetzlichen ^e0L. 
Versicherung strukturell an die Erforir. 
nisse anzupassen, die sich aus veränd 
ten  ökonomischen  Rahmenbedingung 
und einer sich wandelnden AltersstruK 
der Bevölkerung ergeben. 

Diese strukturelle Reform läßt sich nur fj 
mehreren Schritten vollziehen. Einge'elt 

wurde sie mit dem Haushaltsbegleitgese' 
1983, fortgeführt wird sie mit dem Hau 
haltsbegleitgesetz 1984. Im Vordergru^ 
dieser beiden Gesetze steht die kurz- un 

mittelfristige Konsolidierung der Finanz 
und die Sicherung der Liquidität der Pen 

tenversicherungsträger. 

Mit den Maßnahmen der Haushaltsbeg^'1' 
gesetze 1983 und 1984 wird die Finanz» 
ge der Rentenversicherungsträger mitte 

fristig wieder auf eine solide Basis 9 g 

stellt, wenn einmalige LiquiditätsengPäsS 

in 1984 durch kurzfristige Überbrückung* 
maßnahmen überwunden sein werden- ^ 
ner Verschiebung der RentenanpassU• 
im Jahre 1984 bedarf es nicht; die RenJ® 
werden zum  1. Juli  1984 angepaßt- &' 
Schwankungsreserve, die 1984 mit run 
13 Milliarden DM oder 1,2 Monatsausg^' 
ben ihren Tiefststand erreicht, wird unt* 
Berücksichtigung   der  Wirtschaftsanna"' 
men der Bundesregierung bis 1987 vviede 

auf zwei Monatsausgaben anwachsen- 
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S^urz-und 
$thjjl,irist|g wirksamen 
deSu

tUrmaßnahmen 
9esIl

aushaltsbegleit- 
lA

S^esi984 
C^sierungd^ 
ö^npassung* 
U4 an at?Passun9 so" sich vom Jahre 

>ntWickl
Ueller als bisher nach der 

l Nnci       9 ricnten- Für die Renten- 
be 

an$tiea
eines jeden Jahres so" der 

1 jd sein p -m heiligen Vorjahr maßge- 
% üli 1984 rd'e Rentenanpassung zum 

Cahres iqi? mithin der Lohnanstieg 
Cdern h\I 

2u9rundegelegt werden. 

C chnitt h9en Verfahren ware der 

Öur1980 bis 'f^Lohnanstieg in den Jah- 
Da      d'e A maß9ebend gewesen. 

SStJn9 WiM tUalisierun9 der Rentenan- 
^e 

Wird 

N dedrar!!atscnarakter der Finanzie- 
I ' 'ride ntenversicr>erung deutli- 
^9 v0n s

m die Einkommensentwick- 
^er2u °eitragszahlern und Rentnern 

?'6 bish 'nander gebracht wird, 
Sg des

6r
R 

m°9l'che  starke Sc 
der Loh  entenn'veaus bei Spr 

die Pj    Entwicklung beendet, 

ftCheruno    tWicklun9 der Rentenver- 
itrao J 4

stabi'isiert,   da   Lohn-   und 
>WtWiCklun9  mit den  Renten- 
V      igen  zeitlich  enger verzahnt 

b^rbsr ^e9en verminderter 
>erW !gkeit a,s Ersatz für 
%.Cd kommen 

%lniJahr ig«?000 Versichertenrenten, 
V(JJ<% Hälft   , neu 2u9egangen sind, ist 

V'nderter   p    '3%) auf Renten wegen 
d|esen R Erwerbsfähigkeit   entfallen. 

entenbeziehern hat etwa ein 

Viertel der Männer (24%) und etwa die 
Hälfte der Frauen (56%) in den letzten 5 
Jahren vor Eintritt der Minderung der Er- 
werbsfähigkeit eine Versicherungspflichti- 
ge Beschäftigung oder Tätigkeit über- 
haupt nicht mehr ausgeübt. 
Durch die Neuregelung werden Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nur 
noch an die Versicherten gezahlt, die re- 
gelmäßig beschäftigt oder tätig waren und 
das daraus erzielte Erwerbseinkommen 
durch die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
ganz oder teilweise verloren haben. Damit 
wird die Lohnersatzfunktion dieser Renten 
verstärkt und ihre nicht beabsichtigte Er- 
satzfunktion als vorzeitiges Altersruhe- 
geld abgebaut. 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähig- 
keit soll nur noch zuerkannt werden, wenn 
der Versicherte in den letzten 5 Jahren vor 
Eintritt der Minderung der Erwerbsfähig- 
keit mindestens 3 Jahre eine versiche- 
rungpflichtige Beschäftigung oder Tätig- 
keit ausgeübt hat. 
Diese Voraussetzung galt auch bisher be- 
reits für die Anerkennung von Zurech- 
nungszeiten. Solche Zeiten werden bei 
Frühinvaliden rentensteigernd angerech- 
net, weil sonst die tatsächliche eigene 
Versicherungszeit gerade bei Invalidität in 
jungen Jahren nur eine Minirente ergeben 
würde. 
Bei Feststellung des 5-Jahres-Zeitraumes 
bleiben Ausfallzeiten wegen Krankheit und 
Arbeitslosigkeit, Rentenbezugszeiten und 
ähnliche Zeiten unberücksichtigt, d. h., 
wer z. B. 3 Monate krank war, für den ver- 
längert sich der 5-Jahres-Zeitraum ent- 
sprechend. Als familienpolitische Kompo- 
nente gilt dies auch für Zeiten der Kinder- 
erziehung von 5 Jahren je Kind, was sich 
in erster Linie für Frauen vorteilhaft aus- 
wirkt. 
Die dreijährige Versicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit in den letz- 
ten 5 Jahren soll auch dann nicht gelten, 
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wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
etwa durch einen Arbeitsunfall oder durch 
einen Freizeitunfall innerhalb der ersten 6 
Jahre nach Beendigung einer Ausbildung 
eingetreten ist. 
Durch Übergangsregelungen ist gewähr- 
leistet, daß Versicherte künftig auch dann 
eine Rente wegen verminderter Erwerbs- 
fähigkeit erhalten können, wenn sie in 
dem vorgeschriebenen Rahmen zwar 
nicht rentenversicherungspflichtig be- 
schäftigt oder selbständig tätig gewesen 
sind, jedoch während einer nicht renten- 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit freiwillige 
Beiträge mindestens nach der Höhe des 
durchschnittlichen Arbeitnehmereinkom- 
mens entrichten (für 1983 wäre der Bei- 
trag 464 DM monatlich). Für Zeiten vor 
1984 ist eine solche Beitragsentrichtung 
nicht erforderlich. 

3. Altersruhegeld bereits nach 
5 Versicherungsjahren 
Die Wartezeit für das Altersruhegeld we- 
gen Vollendung des 65. Lebensjahres soll 
von bisher 15 Versicherungsjahren auf 5 
Versicherungsjahre herabgesetzt werden. 
Dies hat vor allem Bedeutung für Frauen, 
die wegen der Erziehung von Kindern die 
bisherige Wartezeit nicht erreichen. 

4. Stärkere Einbeziehung von 
Zuwendungen (einmalig 
gezahltem Arbeitsentgelt) in 
die Beitragspflicht 
Grundsätzlich sind Weihnachts- und Ur- 
laubsgeld jetzt schon beitragspflichtig. 
Und viele zahlen davon auch jetzt schon 
Beiträge. Aber nur dann, wenn sie im Zahl- 
monat auch unter der Beitragsbemes- 
sungsgrenze bleiben. 

Die Zufälligkeit des Zahltermins entschei- 
det über sehr unterschiedliche Beitrags- 
pflichten. Dazu ein Beispiel: 

12 9,e' Ein  Arbeitnehmer  bekommt  >    „ p 
Monatsgehälter ä 3750 DM- E^ 
gesamt 7785 DM im Jahr an » 
cherungsbeiträgen. j^; 
Ein Kollege bekommt das g'e|CJe jjj 
gehalt, nämlich 45000 DM, "" p* 
seine Zahlungen anders verfe 'irflSJ 
kommt monatlich 3200.DM, ^^ J 
mer und zu Weihnachten 9ut gjjo J 
natsgehälter, nämlich Jewe,,%| im * 
ausgezahlt. Er muß nur 7116 v ^u 
an Sozialversicherungsbeiträg ^ 
669 DM weniger als sein Kolleg - 
akt dasselbe Jahresgehalt hat. a 
Bei Arbeitnehmern mit niedrige^ejtse' 
entgelt werden das laufende     ^0#, 
gelt und die Zuwendung über.?gg3: fl 
beitragsbemessungsgrenze ( ^\ 
DM) voll erfaßt. Bei Arbeitnehrn« ^ 
herem Arbeitsentgelt bleiben a^nv 

düngen völlig oder zu einem 9 
beitragsfrei. hr j 
Die Bundesregierung will hier' ^ 
rechtigkeit schaffen. Für Zü*Lgeld5. 
wie Urlaubsgeld und Weihnacr« ^ 
nicht mehr die Monatsbeitn« ^ 
sungsgrenze, sondern die bei ^f 
erreichte anteilige Jahresbeitrag 
sungsgrenze gelten. 
Die Neuregelung berücksichtig • 
Zuwendungen in der Regel dur^ 
beit in mehreren LohnberecK ^ 
räumen verdient wird. Für die 5v 
rechnung wird ein unbürokrati 
fahren entwickelt. 

5. Volle Einbeziehung de 

Krankengelds in die 
Beitragspflicht y 
Für Krankengeld werden bereits^: 
dem 13. Monat des Bezugs ^fliflj 
Rentenversicherung gezahlt. * jn(i 
die Beitragspflicht bereits mit P ^^ 
Krankengeldes einsetzen. p,e.e0 W'. 
pflicht soll entsprechend für ,&\i 
von Versorgungskrankengeld' 
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l% f • Uber9angsgeld gelten. Die Bei- 
So||en 

Ur Krankengeld und Verletztengeld 
9ern 

|e 2ur Hälfte von den Leistungsträ- 
9enWe

nd den Leistungsbeziehern getra- 
Sorgu 

rden- Für Übergangsgeld und Ver- 
stung 9skrankengeld oder sofern die Lei- 
^SanJJin Höhe der Leistungen der Bun- 

^die R-für Arbeit 9ezanlt werden, sol- 
Hger 

Be'träge allein von den Leistungs- 
9etragen werden. 

ber öi9te Rlts im vergangenen Jahr angekün- 
istejn 

eitragspflicht des Krankengeldes 
dßs 2jV!eiterer Schritt zur Verwirklichung 
breiig es' fur Lohnersatzleistungen ge- 
\     ^'Versicherungsbeiträge zu zah- 

werden
anken9eld und das Verletztengeld 

schaft|j ^ich durch die Regelung im wirt- 
11-55 p Ergebnis  grundsätzlich   um 
^nten

r°2ent <9-25 Prozent gesetzliche 
'osenv 

Versicherung, 2,3 Prozent Arbeits- 
k6nge|ri

rs'cnerung) mindern. Das Kran- 
ke• etru9 bisher im Regelfall 100 
ste$. [)• des let2ten Nettoarbeitsverdien- 
rechtiq!e 9rundsätzliche Frage ist aber be- 
9le>che'u°b eine Lohnersatzleistung die 
Soll Höhe wie der Arbeitslohn haben 
, ,Qen sie ersetzt. 
6. Ah , 
Und \Ar   icnun9 der Witwen- 
bw ^'^errentenabfindung 
De'B

W,ederheirat 
rente 

e2ler>ern einer Witwen- oder Witwer- 
\ sQ|.

le 1984 oder später wieder heira- 
rentenb 

n statt wie bisher 5 nur 2 Jahres- 
V D

etra9e als Abfindung gezahlt wer- 
kte 'e Abfindung für die wegfallende 
%ich

S°" den Entschluß zur Wiederheirat 
hilfe fü rn Und stellt insoweit eine Start- 
^©nten den neuen Hausstand dar. Die 
6rhebli k'nd Seit der Hentenreform 1957 in 
6'n Hin Limfang gestiegen,  so  daß 
Jahresr

aus9enen uber das Zweifache des 
rri6ssen

entenbetrages   nicht   mehr  ange- 
9fTiteny 

erscneint. Eine Witwe in der Be- 
sorgung erhält schon bisher bei 

Wiederheirat 2 Jahresbeträge ihrer Pen- 

sion ausbezahlt. 

7. Ersetzung des 
Kinderzuschusses durch das 
Kindergeld beim 
Rentenzugang 
Der Kinderzuschuß der Rentenversiche- 
rung soll für künftige Versicherungsfälle 
durch das Kindergeld nach dem Bundes- 
kindergeldgesetz    ersetzt    werden.    Die 
Maßnahme bedeutet eine Entlastung der 
Rentenversicherung von  einer Leistung, 
deren Finanzierung heute im Rahmen des 
Familienlastenausgleichs       grundsätzlich 
aus Mitteln der Allgemeinheit, d. h. aus 
Steuermitteln, erfolgt. Die Einkommenssi- 
tuation der Rentner rechtfertigt es nicht 
länger, generell eine höhere kindbezoge- 
ne Leistung zu gewähren als z. B. Arbeit- 
nehmern mit niedrigem Arbeitsverdienst 
oder Arbeitslosen oder Empfängern ande- 
rer Sozialleistungen. Wie unstimmig das 
bisherige System ist, beweist ein Beispiel: 

Eine Frau mit einer kleinen Erwerbsunfä- 
higkeitsrente von 100 Mark, deren Mann 
ein hohes Gehalt bezieht, erhält für ihr 
Kind von der Rentenversicherung einen 
Kinderzuschuß von 152,90 Mark, während 
ein arbeitsloser Familienvater mit niedrige- 
rem Arbeitslosengeld für sein Kind nur 50 

Mark Kindergeld erhält. 

8. Rentenanpassung 1984 
Zum 1. Juli 1984 werden die Renten ange- 
paßt. Diese Rentenanpassung wird unter 
Berücksichtigung der Aktualisierung und 
der in 1984 um 2 Prozentpunkte steigen- 
den Beteiligung der Rentner an den Bei- 
trägen für ihre Krankenversicherung effek- 
tiv rd. 1,3 Prozent betragen. Damit werden 
die Renten im Jahresdurchschnitt des 
Jahres 1984 effektiv um rd. 2,9 Prozent 
steigen, da sich im ersten Halbjahr noch 
die Rentenanpassung zum 1. Juli 1983 mit 
rd. 5,6 Prozent abzüglich 1 Prozent Kran- 
kenversicherungs-Beiträgen auswirkt. 
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III. Die Finanzentwicklung bis zum Jahre 1987 
1. Die finanziellen Auswirkungen des Haushaltsbegleitgesetzes 

1. Einnahmeerhöhungen 
Sonderzahlungen und Weih- 
nachtsfreibetrag 
Beiträge auf Krankengeld usw. 

Entlastung ( + ), Belastung ( — ] 

in Mio DM 
1984 1985 1986 1987 

Zwischensumme 

2. Leistungsminderungen 
Aktualisierung Renten- 
anpassung 
Einschränkung EU/EU 
Ersetzung Kinderzuschuß 
durch Kindergeld 
Herabsetzung der 
Witwenabfindung 

Zwischensumme 

3. Funktionale Neugliederung 
Zuständigkeitsänderung Tbc- 
Heilmaßn. 
Finanzierung knappschaftl. 
KVdR 
Kürzung im AFG-Bereich 
RV-Beiträge für Behinderte in 
Werkstätten 

Zwischensumme 

4. Gesamtwirkung 

+ 2565 
+    955 

+ 2840 
+ 1040 

+ 3145 
+ 1140 

+ 3470 
+ 1240 

+ 1202° 
+  4375 

+ 3520        +3880        +4285        +4710       + 6395 

+ 1495 
+    180 

+     45 

+    100 

2910 
515 

80 

+ 2555 
+    845 

+    125 

+ 1595 
+ 1175 

+    170 

2715 

0 

110 +    120        +    130       + 
+ 1820 +3615 +3645 +3070 

190 

1) Unter Berücksichtigung von Zinseffekten 
(1) Annahmen: Entgeltentwicklung. 1983: + 3,4 v. H 1985 ff.: +4,6 v. H. .., 1984: +3,8v. H. 
Beschäftigte: 1983: —1,7 V.H.; 1984: +0,3 v.H.; 1985 ff    +08 v H 
Arbeitslose (1000): 1983: 2350, 1984: 2490, 1985: 2460. 1986: 2430, 1987: 2400 

Bund wird seine monatlichen Bun ^ 
schußraten vorziehen, soweit die5 

2. Die Sicherung der Liquidität 
im Jahre 1984 
Durch die genannten Maßnahmen werden 
die Finanzen der gesetzlichen Rentenver- 
sicherung bereits für das Jahr 1984 gesi- 
chert. Es wird jedoch unterjährig zu Liqui- 
ditätsengpässen kommen als Folge da- 
von, daß die Beiträge für Sonderzahlun- 
gen weitgehend erst im Dezember 1984 
zufließen. Es wird sichergestellt, daß die 
Zahlungsfähigkeit der Rentenversiche- 
rungsträger    gewährleistet    bleibt.    Der 

4& 

derlich ist. 

3. Schwankungsreserve 
steigt weiter der 
Das Haushaltsbegleitgesetz führt &e ^ 
Rentenversicherung zu Entlastung6 ^ 
ziehungsweise Mehreinnahmen im -p(je 
1984 von rund 5,5 Mrd. DM und bis ^, 
1987 von insgesamt fast 30 Mrd. °^^- 
mit ist es unter Berücksichtigung de ^' 
telfristigen Wirtschaftsannahmen der 
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Nve
er

d
Ung mög|>ch, die Schwankungs- 

^ ift«er Rentenversicherung, die im 
inren Tiefstand von rund 13. 

UM 

«ch 
%, b .oder 1.2 Monatsausgaben er- 
^ttyei' Stabllem Beitragssatz wieder 

U6rWe 
aufzubauen. 

a^näch
Uber Beitragssatzerhöhungen in 

b 6chte A?n Janren wäre langfristig kei- 
k Bnahrri rnative zu den strukturellen 
Snui 

en  gewesen,  da  durch  einen 
"Verlieh 

hr*ge 

erford ""•' Weiteren Belastungsanstieg 
-rliche Belebung der Wirtschaft 

Qrun"di 
^stellt würde und damit letztlich 

^rdßi    9en  der  sozialen  Sicherung 
6t Irdenwaren. 

IV, rv. 
so>! f Neuordnung der 
ta,  en Sicherung der 
Cündder 
Aüfgru^

rbliebenen 
Ns9erirhneS Urteils des Bundesverfas- 
His E^

ts aus dem Jahre 1975 müs- 

fin f(ir Wfw 1984 9leiche Voraussetzun- 

Aü 
% driver- •" und Witwerrenten in der 

hiUs finan?i'?.herun9 geschaffen werden. 
tj she K Gründen kommt zunächst 
? 6>ne p??renzte Lösung in Betracht, 
^ Prauen chbehandlung von Männern 
j 9e|Un " gewährleisten soll. Diese Neu- 
en.       soll nur neue Rentenfälle erfas- 

iaus bleibt es das Ziel, eine 

r
6nenver

e
s
nde Neuordnung der Hinterblie- 

L.9 der pt9Ung und der sozialen Siche- 
p%ld de

rau zu schaffen, die von dem 

st^1 ausQlhr
artnerschaft v°n Mann und 

o?di9e * und der Frau mehr e'gen_ 

?hört ln®°2,a,e Sicherung  gibt.   Hierzu 
>9 v0n 7 Soncjere auch die Anrech" 
ij fWR 

en der Kindererziehung in 
^ai|erd 

ersicherung. Diese Reform 

r*
nn owl?98 erst verw'r,<licht werden, 
9 der R die notwendige Konsolidie- 

Hentenversicherung   und   des 

Bundeshaushalts die finanziellen Voraus- 
setzungen hierfür geschaffen sind. 

V. Vorsorge für die 
Zukunft: Fortführung 
der strukturellen 
Maßnahmen zur 
längerfristigen 
Sicherung von 
Leistungsfähigkeit und 
Finanzierbarkeit der 
Alterssicherung 
Anfang der neunziger Jahre beginnt für 
die   Alterssicherungssysteme   insgesamt 
und damit auch für die gesetzliche Ren- 
tenversicherung der Prozeß anhaltend un- 
günstiger werdender Finanzierungsbedin- 
gungen durch die demographisch beding- 
te Abnahme der Beitragszahler einerseits 
und eine zunächst noch zunehmende Zahl 
von Rentnern andererseits. 
In den nächsten Jahren sind daher die 
Voraussetzungen  im  Leistungs- und  Fi- 
nanzierungssystem zu schaffen, die ge- 
eignet sind, dieses Strukturproblem zu lö- 
sen.  Mit  der  grundsätzlichen  Entschei- 
dung der Bundesregierung, daß sich die 
Renten künftig so entwickeln sollen wie 
die verfügbaren Einkommen der Arbeit- 
nehmer, wird ein verteilungs- und finanz- 
politisch befriedigender Weg beschriften. 
Bei   der  konkreten  Ausgestaltung  wird 
dem   Verfassungsgerichtsurteil   zur   Be- 
steuerung  von   Renten   und  Pensionen 
Rechnung getragen werden, womit zu- 
gleich die Frage der Harmonisierung der 
Alterssicherungssysteme  gestellt  ist.  In 
diesem Gesamtzusammenhang ist auch 
die Neuordnung des Bundeszuschusses 
vorzunehmen, der in dieser Legislaturpe- 
riode ungekürzt nach geltendem Recht 
gezahlt wird. 
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1. Grundsätze für die 
Strukturmaßnahmen 
Für die weiteren Strukturmaßnahmen sol- 
len folgende Grundsätze gelten: 
— Die Rente muß beitragsbezogen blei- 

ben. 
— Die Renten sollen sich so entwickeln 

wie die verfügbaren Einkommen der 
Arbeitnehmer. 

— Der Bundeszuschuß zur Rentenversi- 
cherung wird verläßlich gemacht. 

— Bei den Belastungen aus der Anpas- 
sung der Rentenversicherung an die 
veränderten ökonomischen und demo- 
graphischen Rahmenbedingungen 
werden alle an der Rentenversicherung 
Beteiligten ausgewogen berücksich- 
tigt. 

Diese Grundsätze sind auch bereits bei 
den Strukturmaßnahmen des Haushalts- 
begleitgesetzes 1984 beachtet. 
Sie sind in ersten Gesprächen mit Par- 
teien, Sozialverbänden und Tarifpartnern 
erörtert worden und haben breite Zustim- 
mung gefunden. Bei der Erarbeitung der 
Strukturreform werden auch die im De- 
zember dieses Jahres erwarteten Ergeb- 
nisse der Sachverständigenkommission 
Alterssicherungssysteme verwertet wer- 
den. 

2. Neuordnung der 
Anrechnung und Bewertung 
der beitragslosen und 
beitragsgeminderten Zeiten 
Die Anrechnung und Bewertung der bei- 
tragslosen und beitragsgeminderten Zeiten 
(Ersatz- und Ausfallzeiten sowie Zurech- 
nungszeit) sollen mit dem Ziel größerer 
Beitragsgerechtigkeit alsbald neu geregelt 
werden. 

Für die Neuregelung sollen grundsätzlich 
maßgebend sein: 

— Wegfall der Halbbelegung (d. h. hälftige 
Deckung der gesamten Versicherungs- 
zeit mit Pflichtbeiträgen) als Vorausset- 

zung für die Anrechnung be it      w 

und   beitragsgeminderter Ze>    ^ 
damit Beseitigung von Zufall?6 j^pf 
sen sowie des Alles-oder-Nic 
zips. 

- Bewertung der Zeiten nach -   jc 
den1 

hältnis der tatsächlichen zur m • 
Beitragszahlung  (größere Bel 

rechtigkeit). -0 
- Gleichstellung der freiwillige" D   „/ 

mit Pflichtbeiträgen (bisher wa 
Pflichtbeiträge maßgebend)- 

3. Gleichgewichtige j 
Entwicklung der Renten un 
verfügbaren Arbeitsentg6   de 

Die gleichgewichtige Entwicklung/ 
Renten und der verfügbaren Ar ^p 
gelte sind bis 1985/86 durch diß^ j(/ 
weise Beteiligung der Rentner * ^ 
Krankenversicherungsbeiträgen      ^e' 
stellt. Danach kann sie im wes^ Q$ 
durch   rentenversicherungsintern   n # 
rentenversicherungsexterne Lösu 
reicht werden. ^if 
Die   rentenversicherungsinicjrn?ri    ^ 

gen führen dazu, daß bereits bei uß 
tenanpassung auf die gleichg® ^ 
Entwicklung geachtet wird. ° l0ge^ 
men - von der bruttolohnb*2 ^ 
Rentenberechnung und Rent e.( pr 
sung ausgehend — pauschale o f 
Rentenhöhe differenziorte Abscn 
Betracht. «if 
Die rentenversicherungsexternen     $ 
gen führen dazu, daß im Wege      Ver- 
steuerung eine gleichgewichtige 
lung erreicht wird. Dabei kommt v     pc 

eine Vollbesteuerung der Rente    ^f 
stimmten Freibeträgen oder eir,e jn cPe 

zierte   Ertragsanteilbesteuerung 
tracht. /' 
Die Vor- und Nachteile der oben9 ,„. 
ten Lösungen werden in GespraC• f 
den Experten, den Parteien und ^ 
seilschaftlichen Gruppen abzuwäge 
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Jfermögenspolitik: Nach 13 Jahren 
stand ein großer Schritt nach vorn 

e-üÜm vom Bundeskabinett be 
lQssen **s >.   enen Entwurf eines „Geset- 

biiu"r Forderung der Vermögens- 
Kapit3k

der Arbeitnehmer durch 
So« beteil|gung (Vermögensbil- 
arbeitPesetz>" erk1ärt Bundes- 

«Nach ter Norbert Blüm: 

genspl3 Jahren Stillstand in der Vermö- 
te eine 

ltik.hat die Bundesregierung heu- 
tan Dj 

n Nichtigen Schritt nach vorn ge- 
F>ro(ji4k

e
t
Beteili9ung der Arbeitnehmer am 

*chafts .apital der Wirtschaft ist gesell- 
Poiitipolitisch dringend und wirtschafts- 

^Pitalh Vernünft'9- Sie ist geeignet, die 
Sem u

asis der Unternehmen zu verbes- 
Spiejr  

nd   den   Tarifpartnern   größeren 

VrtT,'USChat,en' 
Mittel pnvatem Eigentum an Produk- 
Wird gef

n beruhende Wirtschaftsordnung 
^rrier 6St'9t' wenn immer mehr Arbeit- 
duMivv 

persönliches Eigentum an Pro- 
fite ^mö9en besitzen und somit eine 
°rdrw icht von Eigentümern diese 
trag 9 trägt. Dies ist zugleich ein Bei- 
^rktulL

Weiterentwicklung der Sozialen 
neueru chaft sowie zur Schaffung 
beitsPlä?d 2Ur Sicnerun9 bestehender Ar- 
beschäff2e' Verm°genspolitik kann den 
tan Un^'9un9spolitischen Konsens star- 
fan. c,en Verteilungskampf entschär- 
Mitde 
nan Q^ heute vom Kabinett beschlosse- 
ne^ Set2entwurf werden die bereits 
sßs I^Q'9 realisierbaren Maßnahmen die- 
V°n denTeptS vor9eschlagen, damit sie 
rUride iQoarifpartnem schon für die Tarif- 
NaCn 

4 9enutzt werden können. 
9enSpo?iahri9em Stillstand in der Vermö- 
'deoioqi K 

müssen jetzt alle aus ihren 
96sternh Schützengräben von vor- 

neraus.  Kapitalbeteiligung  kann 

nicht erzwungen werden — die Bundesre- 
gierung appelliert deshalb an Gewerk- 
schaften und Arbeitgeber, diese vermö- 
genspolitische Initiative zu unterstützen 
und einer breit gestreuten Beteiligung der 
Arbeitnehmer am Produktivkapital zum 
Durchbruch zu verhelfen." 

Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen 

vor: 
1. Änderung des Dritten Vermögensbil- 
dungsgesetzes 
a) Der   Förderungsbetrag   von   624   DM 
nach  dem  Dritten Vermögenbildungsge- 
setz soll für Vermögensbeteiligungen auf 
936 DM aufgestockt werden: Dieser Auf- 
stockungsbetrag von 312 DM kann zula- 
gebegünstigt jedoch nur durch Kapitalbe- 
teiligungen    und    Arbeitnehmerdarlehen 
ausgeschöpft werden. Die Anlage in sol- 
chen Vermögensbeteiligungen wird mit ei- 
ner Arbeitnehmersparzulage von 23 Pro- 
zent gefördert. Bis zu 624 DM können ver- 
mögenswirksame Leistungen wie bisher in 
allen Formen des Anlagekatalogs zulage- 
begünstigt angelegt werden. 
Dies ist nicht lediglich eine quantitative Er- 
weiterung   bisheriger  Gesetze,   sondern 
die Realisierung der im Jahreswirtschafts- 
bericht   '83   bereits   grundsätzlich   be- 
schlossenen Weichenstellung hin zu ver- 
stärkter Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktivkapital - d. h. es geht darum, 
den Arbeitnehmern nicht ein zusätzliches 
Sparbuch, sondern endlich Teilhabe am 
Produktiwermögen zu verschaffen. Auf- 
grund der geltenden Förderung des Drit- 
ten  Vermögensbildungsgesetzes  fließen 
die vermögenswirksamen Leistungen bis- 
her zu 98 Prozent in Spar-, Bausparverträ- 
ge und Lebensversicherungen und nur zu 
2 Prozent in Form von Produktivkapitalbe- 
teiligungen in die Unternehmen zurück. 
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Die seit Kriegsende vom Steuerzahler fi- 
nanzierte Vermögensbildung von insge- 
samt 120 Milliarden Mark hat also nicht 
verhindern können, daß liquide Mittel aus 
den Unternehmen abgeflossen sind, und 
hat nicht mit dazu beitragen können, daß 
die Eigenkapitalbasis gestärkt wurde. Die 
Reservierung des Aufstockungsbetrages 
für Produktivkapitalbeteiligungen und Ar- 
beitnehmerdarlehen soll dieser Entwick- 
lung begegnen. Staatliche Vermögenspoli- 
tik hat sowohl die Beteiligung der Arbeit- 
nehmer am Produktivkapital zum Ziel als 
auch die Stärkung der Investitionskraft 
der Unternehmen. Vermögenswirksame 
Leistungen, die im Unternehmensbereich 
verbleiben, werden beiden Anliegen ge- 
recht. 

b) Der Anlagekatalog wird auf weitere 
praktikable Formen der Vermögensbeteili- 
gung ausgedehnt: Genossenschaftsantei- 
le, Genußscheine, typische stille Beteili- 
gungen sowie Arbeitnehmerdarlehen. Die 
Arbeitnehmerdarlehen müssen als Förde- 
rungsvoraussetzung für den Insolvenzfall 
durch Versicherungsunternehmen oder 
durch Bankbürgschaft in voller Höhe pri- 
vatrechtlich gesichert sein. Durch die Aus- 
weitung des Anlagekatalogs soll die För- 
derung der Kapitalbeteiligung der Arbeit- 
nehmer auf möglichst breite Grundlage 
gestellt und die betrieblichen und außer- 
betrieblichen Formen einbezogen werden, 
die aus heutiger Sicht möglich und prakti- 
kabel erscheinen. 

c) Als besondere Mittelstandskomponen- 
te wird die Steuerermäßigung, die bisher 
kleine Unternehmen mit bis zu 50 Arbeit- 
nehmern wegen der von ihnen erbrachten 
vermögenswirksamen Leistungen erhal- 
ten, auf Unternehmen mit bis zu 60 Arbeit- 
nehmern ausgedehnt. Auszubildende wer- 
den auf diese Zahl nicht angerechnet, um 
einen Anreiz zur zusätzlichen Beschäfti- 
gung Auszubildender zu schaffen. 

2. Änderung des Einkommensteuergeset- 
zes: 

Die Überlassung von Kapitalbeteiligungen 

und Darlehensforderungen an Arb®Lijfi- 
mer wird nach einem neuen § I9a    ^ 
stigt — d. h., wenn der Arbeitgebe 
Arbeitnehmer eine Vermögensbete»9 .^ 
gratis oder verbilligt zuwendet, dan

cf,$- 
dieser Vorteil bei Einhaltung einer s    h 

jährigen  Sperrfrist   bis  300  DM Ja .^ 
steuerfrei.  Allerdings  ist der steu«' 
Vorteil auf die Hälfte des Werts der 
mögensbeteiligung begrenzt. ...   r. 
Diese steuerliche Begünstigung der j5, 
lassung von Vermögensbeteiligung6,^ 
im Gegensatz zu der Förderung nacr» ^ 
Vermögensbildungsgesetz an keine 
kommensgrenze gebunden und kaji g 

abhängig von der erweiterten F°rd in 
nach dem Vermögensbildungsgese se 

Anspruch genommen werden. a|| 
steuerliche Begünstigung gilt auC,\ ße- 
jene Unternehmen, die bereits heut ^ 
teiligungsmodelle praktizieren, wen• 
nach den Vorschriften des Gesetzes 
fahren. Bisher war diese Regelung alJ s0|| 
legschaftsaktien beschränkt — Jetz

d p 
sie für alle Kapitalbeteiligungen un ^ 
beitnehmerdarlehen im neuen § 19 

kommensteuergesetz gelten. .   ep 
Die Bundesregierung beabsichtigt. d'   Pi 

Entwurf durch einen zweiten zu erga ^r, 
der noch in dieser Legislaturperiode^ 
gelegt werden soll. Für diese zweite     r6 

sind vor allem Regelungen über w' 
außerbetriebliche     Vermögensbete1'^ 
gen über Kapitalanlage- bzw. Kapitaltj' 
ligungsgesellschaften — wie im Ja   e- 
wirtschaftsbericht festgelegt — v°r9

Kapi- 
hen. Sie sollen dem Ziel dienen, die     ^. 
talbasis   in   mittelständischen   Unt  ^ 
men durch die Mittelbereitstellung  ^r. 
solche Gesellschaften zu verbessern- ^ 
ner sollen die Anlagemöglichkeiten     r 

Vermögensbildungsgesetzes noch st ^ 
auf das Produktivkapital konzentrier^ 
bisherigen   Regelungen   vereinfacht 
der Verwaltungsaufwand  reduziert   ^, 
den. Hierzu sind jedoch noch weitere 
ratungen erforderlich, die das Gese«   .,. 
bungsverfahren zum gegenwärtigen 
punkt nicht verzögern sollen. 
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^RTEIENFINANZIERUNG 

str?et2entwurf der Koalitionsparteien lut2t sich auf Kommissionsbericht 
D>Ne 

Ntta *[d.nun9 der Parteienfinan- 
die SS* e>n Gesetzentwurf vor, 

?0Wiftt!L
aktionen von   DU/CSU 10 le PBD 

hft im R am M'ttwoch, 22. Juni 
?V DS 2de8tafl eingebracht 
jh

re'ta9 ?I Er,twurf wurde bereits am 
1N«M "Juni 1983, im Bundestag 
^rtdG

L
r
e^u"g beraten. Dazu 

£eschäft«;.?arlamentarische 
>2#

hrer der CDU/CSU- 
h^bie9   raktion MdB Wolfgang 

iie vom J^UririJ1 EmPfehlungen hat die 

d ä^iqe^räSidenten berufene Sach" 
<fe Parteig nkomm'ssion zur Neuordnung 
IT)
n und anzierung einen umfassen- 
%ta|Qn .richtungweisenden    Maßnah- 

KN 
l09 für f. ""aere( 

e,ne durchschaubare, auf- 
Ni *'erUn Und wettbewerbsneutrale 
k^r Vera9 der Parteien geschaffen. 
r
nuankai|lent Sie den uneingeschränk- 

v 
r^ntw 

politischen Parteien. 

>ändiqe !6tZt das Er"gebnis der Sach- 
C' ^r sch«m mission in Gesetzesform 
deinen p damit den im Bundestag 
a f" GrUnd| 

Parteien die Möglichkeit, auf 
*ii ns ein f6 des Sachverständigengut- 
s,L9eW0n£i

e fur den Bürger verständliche, 
%h  ,.yene und ir, ii >;.^u.i. ,..,; •er, und in ihrem Verhältnis zwi- Eigp 7. "u ln mrem Verhältnis zwi- 
JstUngen 

nflnanzierung und staatlichen 
rnj9 9erech

den Ansprüchen der Verfas- 
rv 9 *U era ii Werdende Parteienfinanzie- 

JScr>läge   l^etzung der Kommissions- 
b 'ne der K ,deutet   zwangsläufig,   daß 

tlos mit    9ten Fraktionen sicn pr- 
allen von der Kommission 

vorgeschlagenen Maßnahmen wird identi- 
fizieren können. Es wäre jedoch unredlich, 
den in sich geschlossenen Kommissions- 
entwurf lediglich in den den Parteien an- 
genehmen Teilen zu übernehmen und da- 
mit die Auseinandersetzung über für die 
Parteien weniger Angenehmes zu umge- 
hen. Der Deutsche Bundestag muß sich 
dem Gesamtkomplex der künftigen Ge- 
staltung der Parteienfinanzen stellen. So 
sieht etwa die Kommission — und in der 
Folge der Gesetzentwurf — einen Umfang 
der Offenlegung der Parteienfinanzen vor, 
dem keine vergleichbare Institution unter- 
liegt. 

Wenn der Gesetzentwurf in zwei Punkten 
von den Kommissionsempfehlungen ab- 
weicht, so deshalb, weil entweder — so 
beim Wegfall des „Bürgerbonus" — nach 
Überzeugung aller Parteien dieses Instru- 
ment nicht praktikabel ist, oder — wie im 
Falle der von der Kommission erwogenen 
nachträglichen Zahlungen für vergangene 
Wahlen — die Lage der öffentlichen Finan- 
zen derartige Belastungen des Bundes- 
haushalts nicht gestatten. Das Gesamt- 
konzept der Kommission wird durch beide 
Abweichungen nicht verwässert. 

Weiter führte MdB Schäuble in der Debat- 
te aus: Lassen Sie mich einige allgemeine 
Bemerkungen zum Thema Parteienfinan- 
zierung hinzufügen. Nach Art. 21 unseres 
Grundgesetzes kommt den politischen 
Parteien eine zentrale Rolle bei der politi- 
schen Willensbildung in unserem demo- 
kratischen Rechtsstaat zu. Dabei ist es 
immer noch ein verhältnismäßig geringer 
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Teil unserer Mitbürger, der sich durch Mit- 
gliedschaft in einer demokratischen Partei 
aktiv engagiert. Diesen Mitgliedern, die 
über ihren finanziellen Mitgliedsbeitrag 
hinaus viel Einsatz und Zeitaufwand für 
unsere Demokratie aufbringen, gebührt 
der Dank aller Demokraten. 

Aber wir müssen unseren Mitbürgern 
auch klar sagen: Die Finanzierung der 
Parteien kann nicht allein durch Mitglieds- 
beiträge erfolgen. Es ist sehr die Frage, 
ob es angesichts der Aufgaben der Par- 
teien richtig wäre, wenn allein die Minder- 
heit von Mitgliedern die Finanzierung der 
Parteien tragen müßte. Es gibt — man 
muß das einmal sagen — auch Grenzen 
für die Beitragsbelastung der Bürger, 
wenn wir nicht sozial schwächere Schich- 
ten von der Mitgliedschaft in Parteien aus- 
schließen. Die meisten Parteien haben ei- 
nen Mitgliedsbeitrag von monatlich 5 DM. 
Das ist nicht unerheblich für Bürger, die 
sich häufig in vielen Vereinen engagieren 
und auch dafür Beiträge bezahlen. Wir 
wissen, daß der Mitgliedsbeitrag von mo- 
natlich 5 DM für die Parteien nicht kosten- 
deckend ist. Das heißt, die Parteien ver- 
dienen nicht an ihren Mitgliedern, sondern 
sie legen drauf, weil 5 DM nicht kosten- 
deckend sein können. 

Deswegen müssen wir es dankbar begrü- 
ßen, daß sich auch viele Mitbürger, die 
nicht Mitglieder einer Partei sind, dazu be- 
reitgefunden haben und weiter bereitfin- 
den, durch Spenden einen wichtigen und 
unerläßlichen Beitrag dazu zu leisten, daß 
die notwendigen finanziellen Mittel für die 
politische Arbeit der Parteien aufgebracht 
werden konnten und können. Ich danke 
allen, die durch Spenden an die politi- 
schen Parteien diesen Beitrag geleistet 
haben und auch in Zukunft leisten werden. 

Die Lösung muß erstens sein: Das Gebot 
der Sparsamkeit und das Gebot der Aus- 
gabenbeschränkung muß auch für die po- 
litischen Parteien gelten. Ich denke, wir al- 
le bekennen uns dazu. 

Wir bekennen uns zweitens au ^fl 
These der Kommission, daß fj!? er ab5'. 
rung der Parteien durch den Bun* 1(] # 
luten Vorrang hat; das ist Thes ^ 
Kommissionsempfehlung. W'r ^eSe$ 
uns schließlich drittens zu der $ 
Kommission, daß staatliche u

Kostene, 
zur Deckung der notwendigen $&• 
nes angemessenen Wahlkampfe5

p ^ 
und unverzichtbar sind, wenn a* & 
die ihnen zugewiesenen AufgaD. .^ f 
sollen. Alle drei Punkte sind ric ^f 
drei Komponenten einer Lösung^ ^jf jr 
wir in dem berücksichtigen, ^sCt#ße 

meinsam zu beraten und zu 

afehiunfl?" 
haben. 
Ich  denke,  daß  die  Empf- 
Sachverständigenkommission   e  ^ 
Grundlage für unsere Beratungen,/ 
die möglichst gemeinsam zu . n sOf-. 
Entscheidungen bieten. Wir *eT°et\ üfl 
fältig beraten müssen. Wir beV^pr^ 
auf Neuland, bei dem wir sorgte» yfjr/ 
müssen, daß wir auch eine Lösu ygede 

die allen verfassungsrechtliche 
ken standhält. fitf 
Wir sollten uns bei diesem Th?in H'^J 
verstecken. Wir sollten das nicht ^ 
zimmern diskutieren, sondern ' sffe^ 
Licht der Öffentlichkeit und unter    ^ 
eher Kontrolle. Die Parteien j18^^- 
Grund, sich zu verstecken; sie ha   ^f 
Grund, unseren Bürgern offen 
welches ihre Probleme sind un ^ t 
Notwendigkeiten erforderlich ^iHj 
diese Probleme zu lösen. Aber n f 
sen auch sagen: Ohne die par

fl^
{ 

die Rolle der Parteien ist eine Pa 

rische Demokratie nicht denkbar- ^ 
Je offener wir miteinander berate r ß 
rascher und zügiger nach sorg'3 ^ß 
ratung wir zu gemeinsamen Ents jfye 
gen kommen, um so eher wer^e

nfjn^l 
hindern, daß das Thema Partei0 e${ 
rung zu einem Instrument der D1 s#' 
rung des demokratischen ReC 0*' 
wird. Dies gilt es zu verhindere1 

brauchen wir eine saubere und K 
regelung. 
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BUNDES PARTEI 

D    "" Mitglied der Internationalen 
e^okratischen Union (IDU) 

!%at£   1983 lst ln London die 
N ai2n.*le Demokratische Union 
NSrundet worden - eine 
<Waiw 9e"ieinschaft von mehr als t     ^iO#»k      »••«I *VII IIWII  aio 
Motive«t1ristdemokratischen, kon- 
J'*te. Oll ijlnd anderen Parteien der 

: d|»1S7ft    ist Dachorganisation 
Sl°P*lirk'" K,essheim gegründete 
iDü)üh?«*Demokratische Union 

f°kioins i   rdle vor ejnemJahr in 

tisch ho    en 9er"fene Pazi- 
Aem°kratische Union (PDU) 

,h 
s'dent R ndun9 nahmen u. a. Vizeprä- 

Dr6r' Minist USh' Premierministerin That- 
Kwf'^nt g .rpräs'dent Willoch, Minister- 
s'' Mink-t ,uter- Bundeskanzler Helmut 
> präsirta 

präsider|t Vogel und Mini- 
S ers,  ntStauß teil. 

rw *pris?rt IDu-Vorsitzenden wurde der 

&*$ZS.Dr A,ois Mock (öster- 
vw? MiiiJQ '^"edsparteien haben nahezu 

Cd'e bere-t äh,er hinter sich- Die IDU 

%r  *w'Sch     bestehende Zusammenar- 
^   östlichn   9leich9esinnten   Parteien 

n. nen  Industriestaaten  verstär- 

C K°hl e0rLrt2ende' Bundeskanzler Hel- 
f>*n*, daß in rte auf der Gründungskon- 
*u k°ntakt 6lner modernen Demokratie 
fühden nnrlf eine wichtige Ergänzung 
0S6bene ulen K°ntakten auf Regie- 
chfüßte HaR

llden- °er Bundeskanzler 
pQliv Herkunft 6S Parteien unterschiedli- 
^Ur der Mitt9elUngen sei- sicn auf eine 

Chr?Paischpr; f,festzulegen: „Als Teil der 
tlich Dem °lksDartei <EPV) und der 

m°kratischen Internationalen 

(CDI) haben wir dort unseren weltan- 
schaulichen Standort. Die Tradition ande- 
rer Länder und anderer Kontinente kennt 
keine christdemokratischen Parteien — 
aber auch dort haben wir Parteien mit glei- 
chen Grundüberzeugungen getroffen." 
Der Bundeskanzler nannte die IDU eine 
Wertegemeinschaft, die für die Erhaltung 
von Frieden und Freiheit, für die Men- 
schenrechte, für eine freie und sozial ver- 
antwortliche Marktwirtschaft und für Soli- 
darität mit den Schwachen eintritt. 

IDU-Mitglieder 
Dänemark: Det Konservative Folkeparti 
Deutschland: CDU 
Deutschland: CSU 
Finnland: Kansallinen Kokoomus 
Frankreich: R. P. R. 
Griechenland: Nea Demokratia 
Großbritannien: Conservative Party 
Liechtenstein: Vaterländische Union 
Liechtenstein: 
Fortschrittliche Bürgerpartei 
Norwegen: Hoyres Hovedorganisasjon 
Österreich: Österreichische Volkspartei 
Schweden: Moderata Samlingspartiet 
Spanien: Partido Demöcrata Popular 
Spanien: Alianza Popular 
Zypern: Democratic Rally 
Vereinigte Staaten von Amerika: 
Republican National Committee 
Australien: Liberal Party 
Japan: Liberal Democratic Party 
Neuseeland: National Party. 
Die CDU Deutschlands ist ferner Mitglied 
der Europäischen Volkspartei sowie der 
Europäischen  Union  Christlicher Demo- 
kraten und der Christlich Demokratischen 
Internationalen. 
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UNION BETRIEBS GMBH 
POSTFACH 24 49 
5300 BONN 1 
POSTVERTRIEBSSTUCK 
Z 8398 C 
GEBUHR BEZAHLT 

Material zur Friedensdiskussion      ^ 
Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat zu den Themen Frieden und Freiheit, Si    ^fi 
und Abrüstung umfangreiches Material veröffentlicht. Beim !S-Versandzentr 
fach 1328, 4804 Versmold, können folgende Broschüren bestellt werden: 

'preis' 
M*JJ Titel Bestell- Mindest-        \<^' 

Nr. abnähme       Z^s 

Broschüre g ^ 0^ 
Friedenskongreß der CDU in Bonn, 1983 3428 50 Expl.      z 

Broschüre „Die CDU als Regierungspartei" 
Rede von Generalsekretär Heiner Geißler auf Q ^ W 
dem 31. Bundesparteitag 3439 50 Expl.      l 

Broschüre „Frieden sichern — Argumente „ 50 ®y 
für eine Politik der aktiven Friedenssicherung" 5366 50 ExpL_l>-^ 

Im UiD sind folgende Dokumentationen erschienen: 
Nr. 19, 9. Juni 1982, Rüstungskontrolle und Abrüstung. 
Nr. 27, 16. September 1982, Politik der aktiven Friedenssicherung. 
Nr. 13, 31. März 1983, CDU: Partei der Abrüstung und Rüstungskontrolle. 
Nr. 18, 11. Mai 1983, Gerechtigkeit schafft Frieden. . 
Das Wort der Deutschen Bischofskonferenz. • ..   ng ^ 
Nr. 23, 23. Juni 1983, Frieden, Sicherheit und Abrüstung. Regierungserklär 
sicherheitspolitische Debatte im Deutschen Bundestag. .»$ 

Außerdem weisen wir auf das soeben erschienene Buch der Konrad-AdenaU©    ^ 
hin: „Argumente für Frieden und Freiheit", Forschungsbericht 25, Verlag £rn 

Meile, Juni 1983. S 
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